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a ) m i t apothekenpflichtigen Arzneimitteln 1) nur durch die Apotheken ,b) ohne apothekenpflichtige Arzneimittel , d . h . im angelieferten Zu¬stand , auch durch die unter I b aufgeführten Einzelhandelsgeschäfteabgegeben werden . Im letzteren Fall ist jedoch bei der Abgabe der Gerätedarauf hinzuweisen , daß die fehlenden apothekenpflichtigen Arzneimittel
gegen Vorlage des im Gerät befindlichen Zettels aus einer Apotheke nach¬zubeziehen und dem Gerät beizufügen sind .

(3 ) Die Preise für diese Luftschutzsanitätsgeräte und der zu ihrer Ver¬
vollständigung notwendigen apothekenpflichtigen Arzneimittel werden vomRfPr . im Einvernehmen mit dem RMdl festgesetzt .An die Landesregierungen , den Reichskommissar für das Saarland , den
Reichskommissar für die '

Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem Deut¬schen Reich (Ministerium für innere und kulturelle Angelegenheiten ) , den
Reichsstatthalter im Sudetengau , die Ober -Präs . , den Stadtpräs , der Reichs¬
hauptstadt Berlin , die Reg .-Präs ., den Pol .-Präs . in Berlin , die Landräte ,die Gemeinden und Gemeindeverbände , alle Pol .-Behörden .

(RMBliV S. 2063)

Anstrich der Bordsteine aus Anlaß der VerdunklungRdErl . d. RMdl v. 21 . 10 . 39 . — Pol . O -VuR Verk . 68 Nr . 26/29
Nach § 28 der Achten Durchführungs -Verordnung zum Luftschutzgesetz

(Verdunklungs -Verordnung ) v . 23 . 5 . 1939 sind an verkehrswichtigenStellen (z . B . an Straßenkreuzungen , Straßenübergängen , Haltestellen ) , die
waagerechten und . senkrechten Flächen der Bordsteine in der Breite der
Gehwege mit einem weißen Anstrich zu versehen . Vielfach . wurde beob¬achtet , daß dieser Anstrich bei Dunkelheit nicht genügend sichtbar ist .Auf Grund einer persönlichen Anordnung des Führers weise ich die Pol .-und Gemeindebehörden an , dieser für eine sichere und ungehinderte Ab¬
wicklung des Straßenverkehrs bei Verdunklung bedeutsamen Maßnahme
fortgesetzt ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden . Es muß unbedingtdarauf geachtet werden , daß der weiße Anstrich ständig frisch gehaltenwird .

An alle Pol .- und Gemeindebehörden .
(RMBliV . S. 2182)

Veröffentlichung über Fragen des Luftschutzes
Erl . d. RdLu .ObdL v. 14 . 11 . 39 . IIIB 3/IIIB 4 9858/39

I .
1 . Die nach § 8 des Luftschutzgesetzes vom 26 . Juni 1935 (Reichsgesetz -

bl . I S . 827) erforderliche Genehmigung ist zu beantragena) für die Veröffentlichung von Büchern , Broschüren , Beiträgen für Fach¬
zeitschriften , von anderen Druckschriften , Plakaten , Filmen , Schau¬
spielen und Rundfunkmitteilungen sowie die Veranstaltung von Aus-

1) ln dem Werkluftschutzzusatzverbandkasten sind alkalische Augen¬salbe und Borsäuretabletten , in der Luftschutzhausapotheke und in der
Kleinen Luftschutzhausapotheke nur alkalische Augensalbe apotheken¬
pflichtig . Die Luftschutzsanitätstasche enthält keine apothekenpflichtigenArzneimittel .

300


	Seite 300

